
Hygienevorschrift 

und 

Zutrittsberechtigung 

zur Eindämmung einer Infektion durch COVID-19 

 

Der Zutritt ist ausschließlich nur mit Mund- und Nasenschutz erlaubt. 

Dieser ist während der gesamten Behandlung ununterbrochen zu tragen. Dabei 

müssen Mund und Nase vollständig bedeckt sein. 

 

Waschen Sie sich sofort nach dem Betreten ausgiebig die Hände mit 

Seife ( ca. 30 Sek.) Nutzen Sie zur vollständigen Trocknung die dafür 

vorgesehenen Einmalhandtücher 

 

Desinfizieren Sie anschließend Ihre Hände nach ausgehangenem 

Desinfektionsplan. 

 

- Kommen Sie allein 

- Halten Sie möglichst einen Abstand von mindestens 1,5 Metern  

- Verzichten Sie auf Grußformeln mit Körperkontakt 

- Zahlen Sie möglichst passend 

- Bei Erkältungssymptomen  wie Husten, Schnupfen, Fieber etc. ist der 

Zutritt und eine Behandlung untersagt  


